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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO
Anwesen: Oettingenstr. 74
Gemarkung: Schwabing; Flurnr.: 1189/17; Stadtbezirk: 1
Erweiterung der Pausenfläche des angrenzenden  
Schulgeländes mit Neubau einer Socceranlage auf dem 
Gelände der ehem. Tennisanlage (Oettingenstr. 74 / 
Theodorparkstr.) befristet auf 12 Jahre (Nutzungsende 
September 2034)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.02.2023, Az. 1.2-2022-22550-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt. 

Gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO kann die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden. Aufgrund der Bedeutung des Vor-
habens für seine Umgebung und unter Berücksichtigung des 
Kreises potentiell Betroffener konnte die Zustellung durch  
öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 S. 6 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Ver
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 28. Februar 2023	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Paul-Heyse-Str. 18
Gemarkung Sektion V; Flurnr. 7531/0; Stadtbezirk: 2
Erweiterung, Aufstockung und Renovierung / Sanierung 
eines Hotels und Nutzungsänderung eines Hotels zu 
Boardinghaus als Beherbergungsstätte mit 88 Zimmern 
und 176 Betten mit einem Frühstücksraum nur für Gäste

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 23.02.2022, Az. 1.1-2022-20471-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr. 7527, 7575,7571, 7537/2, 7402, 
7404, 7406/1 und Fl. Nr. 7533, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die  
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233-
25560

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.
 

München, 23. Februar 2023	 Referat für Stadtplanung 
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission


